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SÄGERÄCKERLESFEST 
Donnerstag 18. Mai 2023 

Christi Himmelfahrt 

Der Obst- und Gartenbauverein 
Höfen e.V. freut sich über Ihren 

Besuch am Enztalradweg 

10:00 Uhr Gottesdienst im Freien 
 

Für Ihr leibliches Wohl 
sorgen die Mitglieder des Vereins 

 
Gut zu erreichen mit der S-Bahn S6  

Das Rathaus  
hat am Freitag,  
den 19.05.2023  

(Brückentag),  
ganztägig  

geschlossen.

Ihre Gemeinde- 
verwaltung

Grundsteuer und 
Gewerbesteuer

Der 2. Abschlag  
Grundsteuer sowie  

Gewerbesteuer wird 
zum 15. Mai fällig.

Nähere Infos auf Seite 2

Das Einwohner-
meldeamt und das 

Standesamt sind 
krankheitsbedingt 

vorübergehend  
geschlossen.

Nähere Infos auf Seite 2  
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Gemeindekasse informiert!
Der 2. Abschlag Grundsteuer wird zum 15. Mai fällig. 
Wir bitten Sie, den Abschlag unter Angabe des Buchungszei-
chens _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ bis zum 15.05.2023 auf ein Konto der 
Gemeindekasse einzuzahlen.
Der 2. Abschlag Gewerbesteuer wird zum 15. Mai fällig. 
Wir bitten Sie, den Abschlag unter Angabe des Buchungszei-
chens _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ bis zum 15.05.2023 auf ein Konto der 
Gemeindekasse einzuzahlen.
Bei Teilnehmern am Lastschrifteinzugsverfahren werden die 
Beträge fristgerecht vom Konto abgebucht. Formulare hier-
für sind auf der Gemeindekasse erhältlich.
(Tel. 07081 784-32)

Ihre Gemeindeverwaltung

Bitte beachten:
Vorverlegter Abgabe- und Redaktionsschluss KW 20
Wegen dem bevorstehenden Feiertag wird der Abgabe-
schluss für die Höfener Chronik Nr. 20 auf Montag, 15.05.2023, 
17:00 Uhr, vorverlegt.
Redaktionsschluss: Dienstag, 16.05.2023, 10.00 Uhr.
Später eingehende Manuskripte können leider nicht mehr 
berücksichtigt werden.

Einwohnermeldeamt und Standesamt  
geschlossen

Das Einwohnermeldeamt und das Standesamt sind krank-
heitsbedingt vorübergehend geschlossen.  
Telefonisch sind wir unter der Rufnummer 07081 784-31 zu 
erreichen. Wir bitten um Ihr Verständnis.   

Altsto�sammlung

Stellen Sie bitte Ihre Abfallbehälter morgens ab 06:00 Uhr 
bereit. Die Abfuhr erfolgt zwischen 06:00 und 20:00 Uhr!

Die nächste Abfuhr „Restabfall“  
findet am Mittwoch, 17.05.2023, statt.

Bitte beachten:
Dosen und Deckel gehören nicht in die Altglastonne, bitte 
über den Gelben Sack entsorgen!
Ihre Gemeindeverwaltung

AUS DEM GEMEINDERAT

Neue Mitarbeiterin im Rathaus Höfen
Nach der Verabschiedung von Kerstin Waidelich aus dem Dienst 
der Gemeinde Höfen stellte Bürgermeister Heiko Stieringer bei 
der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend Sara 
Winkler als neue Assistentin vor und überreichte ihr dabei einen 
Blumengruß. Sie hat ihren Dienst im Höfener Bürgermeister-Se-
kretariat am 1. Mai 2023 angetreten. Zu den Aufgaben von Sara 
Winkler gehört unter anderem auch die Schriftführung im Ge-
meinderat und damit das Verfassen des Gemeinderatsprotokolls.
Bericht: Ziegelbauer

 
 Foto: Ziegelbauer

Neuer Gemeinderat: Joachim Metzler
Nach dem Wegzug des bisherigen Gemeinderats Claus-Dieter 
Wälder aus Höfen und seinem damit verbundenen Ausscheiden 
aus dem Gremium hat Bürgermeister Heiko Stieringer bei der 
Sitzung am Montagabend im Rathaussaal Joachim Metzler als 
Nachfolger verpflichtet.
Bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 waren auf Joachim 
Metzler auf dem Wahlvorschlag „Freie bürgerliche Wählervereini-
gung“ 267 Stimmen entfallen, womit er als zweiter Ersatzbewer-
ber festgestellt wurde. Hinderungsgründe für dessen Eintritt in 
den Gemeinderat konnten bei der Ratssitzung am 27. Februar 
2023 keine festgestellt worden, weshalb seinem Nachrücken ins 
Gremium nichts entgegenstand.
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und 
gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe 
ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr 
Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“, war das 
Gelöbnis des neuen Gemeinderats, worauf er aus der Hand von 
Bürgermeister Heiko Stieringer eine entsprechende Urkunde 
entgegennehmen durfte. Gleich anschließend ergab sich durch 
das Ausscheiden von Claus-Dieter Wälder und das Nachrücken 
von Joachim Metzler die Notwendigkeit der Neubesetzung von 
Ausschüssen, bei welcher im Wege der Einigung Gemeinderat 
Metzler zum stellvertretenden Mitglied des Gemeinsamen Aus-
schusses der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Enztal und zum 
stellvertretenden Mitglied des Gemeinsamen Ausschusses für die 
Kläranlage Neuenbürg gewählt wurde.

 
Am Montagabend verpflichtete der Höfener Bürgermeister Heiko 
Stieringer (rechts) Joachim Metzler als neues Gemeinderatsmitglied.
 Foto: Ziegelbauer
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Flächennutzungsplan-Fortschreibung:  
Sachstand und Nachtragsangebot
In der Enztalgemeinde werden die meisten Gemeinderatsbe-
schlüsse einstimmig oder mit großen Mehrheiten gefasst. Anders 
war es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Behand-
lung des Tagesordnungspunktes „Flächennutzungsplan-Fort-
schreibung: Sachstand und Nachtragsangebot“.
Dem Sachstandsbericht von Rüdiger Jungkind als Leiter der Bau-
rechtsabteilung der Bad Wildbader Stadtverwaltung zufolge hat 
diese schon im Jahr 2015 das Esslinger Ingenieurbüro Blaser mit 
der Fortschreibung des Flächennutzungsplans für den Bereich 
der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ mit den Kommu-
nen Bad Wildbad, Enzklösterle und Höfen beauftragt, wobei der 
seinerzeit angenommene Zeitplan für deren Abwicklung wegen 
interner und externer Probleme habe nicht eingehalten werden 
können. Für die drei der Verwaltungsgemeinschaft angehören-
den Gemeinden seien in den vergangenen Jahren Entwicklungs-
konzeptionen unter der Berücksichtigung kommunaler und pri-
vater Belange ausgearbeitet worden wie etwa mit der Planung 
einer Bebauung am „Hengstberg“ in Höfen, einer Erweiterung 
der Bebauung „Aichelberg-West“ und mit der Planung des Bau-
projektes der Bäckerei Haag in Enzklösterle. 
In allen drei Gemeinden seien die ersten Überlegungen zu Flä-
chendispositionen abgeschlossen worden. In Höfen konzentriere 
man sich auf die Entwicklung des Baugebietes am „Hengstberg“. 
Im Übrigen seien reine Anpassungen an bereits rechtskräftige 
Planungen erfolgt. Mit einer Genehmigung des fortentwickelten 
Flächennutzungsplans ist der zu diesem Tagesordnungspunkt 
ergangenen Sitzungsvorlage zufolge in der zweiten Jahreshälfte 
2027 zu rechnen.
Wegen der Dauer und der Komplexität des Verfahrens und all-
gemein gestiegener Kosten hat die Verwaltungsgemeinschaft 
schon im Jahr 2019 einem ersten Honorar-Nachtrag zum Vertrag 
mit dem Büro Blaser mit insgesamt 101.805 Euro netto zuge-
stimmt, dem jetzt ein zweiter mit einer Erhöhung auf 117.824,70 
Euro netto und damit auf 147.721 Euro brutto einschließlich der 
Nebenkosten folgte. Abzüglich schon erfolgter Zahlungen ergibt 
sich jetzt eine restliche Auftragssumme von 107.919 Euro für den 
Bereich des Verwaltungsgemeinschaft. Dieser Erhöhung hatte 
der Gemeinderat Enzklösterle schon am 28. März 2023 zuge-
stimmt. Das Nachtragsangebot war von der Stadtverwaltung Bad 
Wildbad als sachgerecht beurteilt worden.
Diese Zahlen und das zweite Nachtragsangebot überraschten 
den Höfener Gemeinderat, was insbesondere die Ratsmitglie-
der Hartmut Koch, Uwe Rapp sowie Claus-Dieter Wälder kritisch 
zum Ausdruck brachten. Sie zeigten sich verärgert über die zeitli-
chen Verzögerungen, deren Ursache sie zumindest teilweise bei 
der Stadtverwaltung Bad Wildbad sahen und über die dadurch 
steigenden Kosten. Speziell Uwe Rapp vermutete organisatori-
sche Probleme bei der Nachbarstadt und befürchtete schon jetzt 
weitere Nachtragsangebote. Die Stimmung im Höfener Gemein-
derat zum Nachtragsangebot kam dadurch zum Ausdruck, dass 
es beim Beschluss nur vier Ja-Stimmen, sechs Enthaltungen und 
eine Gegenstimme gab.
In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Höfener Gemeinderat zum 
1. Januar 2024 einer interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit 
Bad Wildbad im Standesamtsbereich zugestimmt. Diese Abstim-
mung war jetzt in öffentlicher Sitzung zu wiederholen.
Einverstanden zeigte sich das Gremium mit den Namen von Uwe 
Horst Schneider und Uwe Jürgen Rapp auf der von der Gemeinde 
nach den Vorgaben im Gerichtsverfassungsgesetz zu erstellen-
den Vorschlagsliste für die Schöffenwahl für die Geschäftsjahre 
2024 bis 2028.
Informiert wurde der Gemeinderat über eine Änderung der Art 
der Sicherung einer Trockenmauer am Eiberg. Nach einem ersten 
Angebot aus dem Jahr 2022 mit Kosten von rund 170.000 Euro 
wurde jetzt eine Lösung gefunden, bei welcher Forst BW in rund 
20 Arbeitsstunden zum Schutz der Anwohner vor einem even-
tuellen Steinschlag einen Sicherungszaun errichtet, für den die 
Gemeinde Höfen den Materialaufwand in Höhe von 570 Euro 
übernimmt.

Bericht: Ziegelbauer

NOTDIENSTE
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   Ärztlicher Notfalldienst
Die Bevölkerung wird von den Ärzten der Notfallpraxis 
Neuenbürg versorgt. Notfalldienst in den Räumen des 
Krankenhauses Neuenbürg mit folgender Adresse: 
   Notfallpraxis, Marxzeller Straße 46, 
   75305 Neuenbürg, Tel. 01805 19292-157
Notdienstzeiten: 
Mo./Di./Do.: 19 Uhr bis jeweils Folgetag 7 Uhr, 
Mi., 14 Uhr bis Do., 7 Uhr; Fr., 16 Uhr bis Mo., 7 Uhr
Weitere Möglichkeit einer diensthabenden Notfallpraxis:

Allgemeine Notfallpraxis Calw
Kreisklinikum Calw-Nagold – Kliniken Calw

Eduard-Conz-Straße 6, 75365 Calw
Notdienstzeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag 8 bis 21 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt

Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt
Notdienstzeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 21 Uhr
Die einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst lautet 116117.
In lebensbedrohlichen Situationen Rettungsdienst 112

   Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Kreis Calw: 116117
Notdienstzeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag 8 bis 21 Uhr

   Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kreis Calw: 116117
Notdienstzeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag 8 bis 21 Uhr
Notfallpraxis Kinder Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt: 116117
Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt
Notdienstzeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 15 Uhr

   Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
0761 12012000 Es erfolgt eine Bandansage. 
Hier müssen Sie Ihre Postleitzahl angeben und im Weiteren 
werden Ihnen Zahnärzte heimatnah benannt.

   Sonntagsdienst der Apotheken
Die Apotheken-Notdienst-Telefon-Nummer 
(deutschlandweit rund um die Uhr kostenfrei) 
lautet: Festnetz Telefon 0800 0022833, 
mobil 22833 (0,69 Euro/min)
Samstag, 13.05.2023
Stadt-Apotheke, Uhlandplatz 1, Bad Wildbad, Tel. 07081 1335
Sonntag, 14.05.2023
Obere Apotheke, Sonnenweg 5, Bad Liebenzell, Tel. 07052 3564
Donnerstag, 18.05.2023
Flößer-Apotheke, Wildbader Str. 31, Calmbach, Tel. 07081 5647

   Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 07231 1332966


